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Stadt Blaustein 
Alb-Donau-Kreis 

 
 

4. Satzung  
vom 26.11.2019 

 
zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung  

 (Abwassersatzung – AbwS) 
vom 03.07.2012 

 
 
Aufgrund von § 45 b des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), der §§ 4 
und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), und der §§ 2, 8 Abs. 
2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG),  
hat der Gemeinderat der Stadt Blaustein am 26.11.2019 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 

I. 
 
Die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) 
der Stadt Blaustein vom 03.07.2012 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 

(1)  Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sons-
tigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Tro-
ckenwetter damit zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das 
von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen ge-
sammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten 
auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austre-
tenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

(2) Die zentrale Abwasserbeseitigung umfasst alle Abwasseranlagen mit dem 
Zweck, das im Gemeindegebiet angefallene Abwasser zu sammeln, den Abwas-
serbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen oder anderweitig schadfrei 
abzuleiten. Öffentliche (zentrale) Abwasseranlagen sind insbesondere die öffent-
lichen Kanäle, Anlagen zur Ableitung von Grund- und Drainagewasser, durch die 
die öffentlichen Abwasseranlagen entlastet werden, Regenrückhaltebecken, Re-
genüberlauf- und Regenklärbecken, Retentionsbodenfilter,  Abwasserpumpwer-
ke, Kläranlagen und Versickerungs- und Rückhalteanlagen für Niederschlags-
wasser (u. a. Mulden- und Rigolensysteme, Sickermulden/-teiche/-schächte), so-
weit sie nicht Teil der Grundstücksentwässerungsanlage sind sowie offene und 
geschlossene Gräben, soweit sie von der Stadt zur öffentlichen Abwasserbeseiti-
gung benutzt werden. Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören auch für die 
Abwasserbeseitigung hergestellte künstliche Gewässer gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 
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KAG sowie der Teil der Hausanschlussleitung, der im Bereich der öffentlichen 
Verkehrs- und Grünflächen verläuft (Grundstücksanschluss). 

(3) Die dezentrale Abwasserbeseitigung umfasst die Abfuhr und die Beseitigung des 
Schlamms aus Kleinkläranlagen sowie des Inhalts von geschlossenen Gruben 
einschließlich der Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebs dieser Anlagen 
durch die Stadt oder durch den von ihr nach § 45 b Abs. 1 Satz 3 WG beauftrag-
ten Dritten. Zu den öffentlichen (dezentralen) Abwasseranlagen gehören alle 
Vorkehrungen und Einrichtungen für die Abfuhr und die Behandlung von Abwas-
ser aus geschlossenen Gruben und Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen (Haus-
kläranlagen) außerhalb des zu entwässernden Grundstücks. 

(4) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen, die der Sammlung, 
Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen Ab-
wasseranlage dienen. Für den Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung gehö-
ren hierzu insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder im Fundamentbereich 
verlegt sind und das Abwasser dem Grundstücksanschluss zuführen (Grundlei-
tungen), Prüfschächte sowie Pumpanlagen bei einer Abwasserdruckentwässe-
rung und Versickerungs- und Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser, soweit 
sie sich auf privaten Grundstücksflächen befinden. Für den Bereich der dezentra-
len Abwasserbeseitigung gehören hierzu insbesondere Kleinkläranlagen (Haus-
kläranlagen) und geschlossene Gruben, einschließlich Zubehör, innerhalb des zu 
entwässernden Grundstücks. 

(5) Notüberläufe sind Entlastungsbauwerke für außerplanmäßige Ableitungen in den 
öffentlichen Kanal. Diese sind so auszulegen, dass eine Einleitung nur in Aus-
nahmesituationen (zum Beispiel Starkregen) erfolgt.  

 Drosseleinrichtungen dienen der vergleichmäßigten und reduzierten (gedrossel-
ten) Ableitung von Abwasser in den öffentlichen Kanal. 

 
 

§ 3 
Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss  

und zur Benutzung 
 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach nähe-
rer Bestimmung dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an 
die öffentlichen Abwasseranlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das ge-
samte auf den Grundstücken anfallende Abwasser der Gemeinde Blaustein im 
Rahmen des § 46 Abs.1 und Abs. 2 WG zu überlassen. Der Erbbauberechtigte 
oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grundstücks Berechtigte tritt an 
die Stelle des Eigentümers. 

(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch die sonst zur 
Nutzung eines Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen. 

(3) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für sie bestimmten öffentli-
chen Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. 
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 Wird die öffentliche Abwasseranlage erst nach Errichtung einer baulichen Anlage 
hergestellt, so ist das Grundstück innerhalb von sechs Monaten nach der be-
triebsfertigen Herstellung anzuschließen. 

 

§ 5 
Befreiungen 

 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Ab-
wasserbeseitigung und von der Pflicht zur Benutzung deren Einrichtungen ist 
aufgrund § 46 Abs. 5 Satz 1 WG der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf An-
trag insoweit und solange zu befreien, als ihm der Anschluss bzw. die Benutzung 
wegen seines die öffentlichen Belange überwiegenden privaten Interesses an der 
eigenen Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet werden kann und die Be-
freiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. 

(2) Im Rahmen der dezentralen Abwasserbeseitigung wird der nach § 3 Abs. 1 und 2 
Verpflichtete auf Antrag von der Benutzung der gemeindlichen Abfuhr des 
Schlamms bzw. Abwassers insoweit und solange befreit, als er selbst eine ord-
nungsgemäße Abfuhr des auf seinen Grundstücks anfallenden Schlamms bzw. 
Abwassers sicherstellen kann. Der Gemeinde ist auf Verlangen die ordnungsge-
mäße Abfuhr nachzuweisen. 

 

§ 7 
Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung 

 

(1) Die Stadt Blaustein kann im Einzelfall Abwasser von der öffentlichen Abwasser-
beseitigung ausschließen, 

a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick auf den Anfallort 
oder wegen der Art oder Menge des Abwassers unverhältnismäßig hohen 
Aufwand verursachen würde; 

b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik nicht mit 
häuslichen Abwässern gesammelt, fortgeleitet oder behandelt werden kann. 

(2) Die Stadt Blaustein kann im Falle des Absatzes 1 den Anschluss und die Benut-
zung gestatten, wenn der Grundstückseigentümer die für den Bau und Betrieb 
der öffentlichen Abwasseranlagen entstehenden Mehrkosten übernimmt und auf 
Verlangen angemessene Sicherheit leistet. 

(3) Schließt die Stadt Blaustein in Einzelfällen Abwasser von der Beseitigung aus, 
bedarf dies der Zustimmung der Wasserbehörde (§ 46 Abs. 4 Satz 2 WG). 

 
 

§ 20 
Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, 

Zutrittsrecht, Indirekteinleiterkataster 
 

(1)  Vor der Abnahme durch die Stadt Blaustein darf die Grundstücksentwässerungs-
anlage nicht in Betrieb genommen werden. 
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Die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage befreit den Bauherrn, den 
Planverfasser, den Bauleiter und den ausführenden Unternehmer nicht von ihrer 
Verantwortlichkeit für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der Arbei-
ten. 

(2) Die Stadt Blaustein ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsanlagen zu prü-
fen. Die Grundstückseigentümer und Besitzer (nach § 3 Absätze 1 und 2) sind 
verpflichtet, die Prüfungen zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den 
zur Prüfung des Abwassers notwendigen Einblick in die Betriebsvorgänge zu ge-
währen und die sonst erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die mit der Überwa-
chung der Anlagen beauftragten Personen dürfen Grundstücke zum Zwecke der 
Prüfung der Einhaltung der Satzungsbestimmungen betreten. 

(3) Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen Mängel festge-
stellt, hat sie der Grundstückseigentümer unverzüglich zu beseitigen. 

(4) Die Stadt Blaustein ist nach § 49 Abs. 1 WG in Verbindung mit der Eigenkontroll-
verordnung des Landes verpflichtet, Betriebe, von deren Abwasseranfall nach 
Beschaffenheit und Menge ein erheblicher Einfluss auf die öffentliche Abwasser-
behandlungsanlage zu erwarten ist, in einem so genannten Indirekteinleiterkatas-
ter zu erfassen. Dieses wird bei der Stadt Blaustein geführt und wird auf Verlan-
gen der Wasserbehörde vorgelegt. Die Verantwortlichen dieser Betriebe sind 
verpflichtet, der Stadt Blaustein, auf deren Anforderung hin, die für die Erstellung 
des Indirekteinleiterkatasters erforderlichen Angaben zu machen. Dabei handelt 
es sich um folgende Angaben: Namen des Betriebs und der Verantwortlichen, Art 
und Umfang der Produktion, eingeleitete Abwassermenge, Art der Abwasservor-
behandlungsanlage, sowie Hauptabwasserinhaltsstoffe. Hierzu gehören insbe-
sondere auch solche Stoffe, die in Anlage 5 und 7 der Oberflächengewässerver-
ordnung genannt sind. Die Stadt Blaustein wird dabei die Geheimhaltungspflicht 
von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie die Belange des Datenschutzes 
beachten. 

 
§ 40 

Gebührenschuldner 

(1) Schuldner der Abwassergebühr (§ 38 Abs. 1) und der Zählergebühr (§ 38 Abs. 2) 
ist der Grundstückseigentümer. Der Erbbauberechtigte  ist anstelle des Grund-
stückseigentümers Gebührenschuldner. Beim Wechsel des Gebührenschuldners 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalender-
monats auf den neuen Gebührenschuldner über. 

(2) Gebührenschuldner für die Gebühr nach § 39 Absatz 5 ist derjenige, der das Ab-
wasser anliefert. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

(4) Neben dem Gebührenschuldner nach Absatz 1 Satz 1 kann auch der unmittelba-
re Benutzer der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, nämlich auf Grund 
eines Miet-, Pacht- oder ähnlichen Rechtsverhältnisses zur Nutzung des Grund-
stücks oder von Grundstücksteilen (Wohnungen, Geschäftsräume usw.)  Berech-
tigte, im Verhältnis seines Anteils an den Bemessungsgrundlagen nach den §§ 
39, 41, 41a und 43 zur Abwassergebühr herangezogen werden. 
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§ 41 

Bemessung der Schmutzwassergebühr 

(1) Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr im Sinne von § 39 Abs. 1 
und 3 ist: 

1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung zugeführte Was-
sermenge; 

2. bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung, die dieser entnom-
mene Wassermenge; 

3. im Übrigen das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, soweit 
es als Brauchwasser im Haushalt oder im Betrieb genutzt wird. 

Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) ist Bemessungsgrundlage die eingeleitete 
Wasser-/ Schmutzwassermenge. 

(2) Auf Verlangen der Stadt sind bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) sowie bei 
nichtöffentlicher Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) und bei der Nutzung von Nie-
derschlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) geeignete Messeinrichtungen 
anzubringen. Diese Zwischenzähler werden von der Stadt eingebaut, unterhalten 
und entfernt; sie stehen im Eigentum der Stadt und werden von ihr abgelesen. 
Die §§ 21 Abs. 2 und 3, 22 und 23 der Wasserversorgungssatzung vom 
08.12.2015 finden entsprechend Anwendung. 

(3) Bei der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser (Absatz 1 Nr. 3) 
wird, solange der Gebührenschuldner keine geeigneten Messeinrichtungen an-
bringt, die Wassermenge nach Abs. 1 Nr. 1 oder 2 pauschal um 10 m³/Jahr und 
mit Erstwohnsitz gemeldeter Person erhöht. Dabei werden alle Personen berück-
sichtigt, die sich während des Veranlagungszeitraumes nicht nur vorübergehend 
auf dem Grundstück aufhalten.  

(4) Liegen bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) keine oder keine zuverlässigen 
Messungen vor, wird der Wasserverbrauch von der Stadt geschätzt. Bei Einlei-
tung von Wasser durch Pumpanlagen werden als Abwassermenge zugrunde ge-
legt 
- bei einer Pumpe bis einschl. 100 mm Ø Abgang 100 m³ täglich, 
- bei einer Pumpe bis einschl. 150 mm Ø Abgang 150 m³ täglich, 
- bei einer Pumpe bis einschl. 200 mm Ø Abgang 200 m³ täglich, 
- bei einer Pumpe über 200 mm Ø Abgang 300 m³ täglich. 
Angefangene Tage zählen voll. 

   

   
§ 43 

Höhe der Abwassergebühr 
 

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 41) sowie die Gebühr für sonstige  
Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Schmutzwasser oder  
Wasser          1,97 Euro. 

  
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 41 a) beträgt je m² abfluss-  

relevante Fläche und Jahr        0,42 Euro. 
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(3) Bei Kleinkläranlagen (§ 39 Abs. 4) beträgt die Gebühr für jeden 
 Kubikmeter Schlamm               17,94 Euro. 
 
 Angefangene Kubikmeter werden bis 0,5 auf die vorausgehende 
 volle Zahl abgerundet, solche über 0,5 auf die nächstfolgende 
 volle Zahl aufgerundet.       
 

(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des         
§ 41  a während des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermo-
nat, in dem die Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr ange-
setzt.   

§ 43 a 
Höhe der Zählergebühr 

(1) Die Zählergebühr gem. § 38 Abs. 2 wird gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Sie 
beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von: 

Bezeichnung neu:  
Dauerdurchfluss Q3 

Q3: 2,5 
und 4,0 

Q3: 6,3 
und 10,0 

Q3: 16,0 Q3: 25,0 

Bezeichnung alt: 
Nenndurchfluss (Qn) 

1,5 und 2,5 3,5 und 6 10 15 

Euro/Monat    2,00 € 4,00 €     8,00 €      16,00 € 

 
    Sie beträgt bei Ultraschallzählern mit einer Nenngröße von: 

Bezeichnung neu:  
Dauerdurchfluss Q3 

Q3: 25,0 Q3: 63,0 Q3: 100,0 

Bezeichnung alt: 
Nenndurchfluss (DN)  

 50 80 100 

Euro/Monat     16,00 €     22,00 € 24,00 

  

(2) Bei der Berechnung der Zählergebühr wird der Monat, in dem der Zwischenzäh-
ler erstmals eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerech-
net. 

 
II. 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft. 
 

 

Blaustein, den 26.11.2019 
 
 
 
Thomas Kayser, 
Bürgermeister 
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Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung (GemO) 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung ge-
genüber der Stadt Blaustein schriftlich geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Ausgefertigt! 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen             
Beschlüssen des Gemeinderats übereinstimmt und dass die für die Rechtwirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden. 
 
Blaustein, den 27.11.2019      
Stadtverwaltung Blaustein      
          
 
 
Thomas Kayser,         
Bürgermeister   
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung:    Blausteiner Nachrichten 
        Nr. 49 am 06.12.2019  


